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Editorial

Demokratie und Gleichstellung sind Grundwerte der 
Europäischen Union. Reaktionäre Akteur*innen stellen 
diese allerdings immer wieder und immer mehr in 
Frage. Im Europäischen Parlament werden diese 
demokratie- und geschlechtergleichstellungsfeind-
lichen Positionen nach den Europawahlen 2024 aktuel-
len Umfrageergebnissen zufolge noch stärker ver-
treten sein.

Feministische und demokratische Akteur*innen 
müssen sich europaweit der Herausforderung 
durch antifeministische und antidemokratische 
Positionen stellen. Aktuelle politische Maßnahmen  
in der EU, wie die Union der Gleichheit und mit dieser 
verbundene Maßnahmen, stellen wichtige Schritte zu 
mehr Geschlechtergleichstellung dar. Gleichzeitig gibt 
es an vielen Stellen weiteren Handlungsbedarf, zuletzt 
etwa greifbar bei den schwierigen Verhandlungen zur 
Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

Darüber hinaus stehen ein diverses Geschlechterver­
ständnis und intersektionale Erkenntnisse in der EU 
noch am Anfang. Ein diverses Geschlechterverständnis 
erkennt neben Männern und Frauen auch nicht-binäre, 
trans* und inter*geschlechtliche Identitäten an. Inter-
sektionale Erkenntnisse zeigen, dass verschiedene Ach-
sen von Ungleichheit wie Klasse oder sexuelle Identität 
auch verschränkt wirken. Diese Erkenntnisse systemati-
scher umzusetzen, kann feministischen und demo-
kratischen Kräften in allen europäischen Institutionen 
und darüber hinaus helfen, Menschen mit der Vision 
einer inklusiven und diversen Demokratie in Europa zu 
begeistern, um ihre Lebenssituation zu verbessern.

Der einführende Beitrag von Julia Lux, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der Beobachtungsstelle, beschäftigt 
sich mit Demokratie und Geschlechtergleichstellung in 
der Europäischen Union. Danach werden Errungen-
schaften der EU-Geschlechtergleichstellungspolitik 
vorgestellt sowie deren Grenzen und Gefährdung kurz 

skizziert. Abschließend werden konkrete Vorschläge 
formuliert, wie Geschlechtergleichstellung innerhalb 
der EU weiter vorangebracht werden kann.

In seinem Statement betont Robert Biedroń, Vor-
sitzender des Ausschusses für die Rechte der Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter im Europäi-
schen Parlament, die Bedeutung von Geschlechter-
gleichstellung und Demokratie. Er erläutert, was auf 
europäischer Ebene in der aktuellen Legislaturperiode 
seit 2019 erreicht wurde und wo es weitere Hand-
lungsbedarfe gibt.

Im Interview mit Belinda Dear von der International 
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 
(ILGA-Europe) und Julie Pascoët vom European Net-
work against Racism (ENAR) wird das Verhältnis von 
Demokratie und Gleichstellung aus zivilgesellschaft­
licher Perspektive betrachtet. Dabei wird deutlich, 
dass gerade in Bezug auf ein intersektionales Gleich-
stellungsverständnis noch viel zu tun ist.

Gabriele Abels, Professorin an der Universität Tübin-
gen, betont in ihrem wissenschaftlichen Beitrag die 
geschlechtergleichstellungspolitischen Erfolge der 
Kommission unter Ursula von der Leyen und wirft 
einen Blick nach vorne auf die anstehenden Europa-
wahlen.

In einem Ausblick formuliert Julia Lux fünf Denk-
anstöße, die den komplexen Zusammenhang zwi-
schen Demokratie und Geschlechtergleichstellung auf 
den Punkt bringen.

Zuletzt bleibt noch zu sagen: Gehen Sie für Demo-
kratie und Geschlechtergleichstellung wählen! Die 
Europawahlen finden vom 6. bis 9. Juni 2024 in allen 
EU-Mitgliedstaaten statt.

Julia Lux, Beobachtungsstelle

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/ueberuns/projektteam/
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197498/ROBERT_BIEDRON/home
https://www.ilga-europe.org/about-us/team/
https://www.enar-eu.org/contacts/#team
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/politikwissenschaft/institut/lehrende/comparative-politics-and-european-integration-professor-abels/team/prof-dr-gabriele-abels/
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/ueberuns/projektteam/
https://elections.europa.eu/de/
https://elections.europa.eu/de/
https://elections.europa.eu/de/
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Julia Lux ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der  
Beobach tungsstelle für gesellschaftspolitische Ent­
wicklungen in Europa. Sie analysiert gesellschafts-
politische Entwicklungen in Deutschland und anderen 
europäischen Mitgliedstaaten sowie auf der europäi-
schen Ebene.

„Demokratisches Leben basiert auf der Annahme, 
dass Bürger*innen gleich sind. Was Gleichheit be-
deutet, variiert jedoch in verschiedenen Ansätzen 
der Demokratietheorie.“ 
Joan Tronto 20131

Ein positiver Zusammenhang zwischen Geschlechter-
gleichstellung (→ Gleichberechtigung, Gleichstellung 
und Geschlechtergerechtigkeit) und Demokratie 
scheint einer überwiegenden Mehrheit in Europa ein-
leuchtend: 91 Prozent der befragten Europäer*innen 
stimmten im Jahr 2017 der Aussage „Geschlechter-
gleichstellung zu fördern ist wichtig, um eine faire und 
demokratische Gesellschaft zu fördern“ zu.2 Gleich-
zeitig wird in Debatten auf europäischer Ebene das 
Ziel der Geschlechter gleichstellung immer wieder 
hinterfragt und demokra tische Institutionen in einigen 
Mitgliedstaaten werden gezielt ausgehöhlt und ge-
schwächt.

Um herauszuarbeiten, dass Demokratie und 
Geschlech tergleichstellung komplex zusammen-
hängen und was die Errungenschaften, Grenzen und 
weiteren möglichen Schritte europäischer 
Geschlechtergleichstellungspolitik sind, werden im 
Folgenden Demo kratie allgemein sowie Demokratie 
und Geschlechtergleichstellung konkret in der EU aus 
feministischer Perspektive diskutiert.

 GL EICHBERECHTIGUNG, GLEICHSTELLUNG  
UND GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT
Gleichberechtigung beschreibt einen Zustand,  
in dem alle Geschlechter die gleichen Rechte haben. 
Gleichstellung geht darüber hinaus, indem nicht  
nur gleiche Rechte, sondern auch andere Aspekte  
wie ungleiche Geschlechterrollen und gesellschaft-
liche Arbeitsteilung adressiert werden. Gleichstellung 
bedeutet, dass die geschlechtliche Identität eines  
Menschen keinen Unterschied für Chancen, Möglich-
keiten, und Lebenssituation macht. Geschlechtergleich-
stellung kann dabei sowohl den Prozess als auch das 
Ziel, eine solche Gesellschaft herzustellen, beschreiben. 
Geschlechtergerechtigkeit betont, dass eine Gleich-
stellung der Geschlechter fair ist und manchmal auch 
bedeutet, dass ein Geschlecht bevorzugt behandelt 
werden muss, um Gleichstellung zu erreichen.3

Was hat Demokratie mit Geschlechter-
gleichstellung zu tun?

Wählen gehen (dürfen), mitbestimmen, delegieren, 
Themen setzen, Positionen entwickeln, aushandeln, 
gewählt werden, teilhaben, Politik umsetzen – diese 
und weitere Aktivitäten sind wesentliche Bestandteile 
gelebter Demokratie.

Demokratie wird häufig von anderen Staats- und 
Regierungs formen abgegrenzt, indem auf die gleichen 
Rechte hinsichtlich Beteiligung am und Repräsentation 
im politischen System verwiesen wird, wie auch im Ein-
gangszitat.4 Demnach ist Geschlechtergleichstellung 
gleichzeitig ein Effekt von und eine Grundvoraus-
setzung für Demokratie, denn: Demokratie sollte allen 

Einführung:  
Demokratie und Geschlechter­
gleichstellung leben – Was trägt 
europäische Politik dazu bei?

https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/
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Bürger*innen gleiche Rechte gewähren und ermög-
lichen – und indem sie dies tut, fördert sie die Gleich-
stellung ihrer Bürger*innen durch gleiche Teilhabe-
möglichkeiten. Mit anderen Worten: Ohne 
Geschlechtergleichstellung gibt es keine Demo­
kratie und Demokratie ist fundamental für 
Geschlechtergleichstellung.

 SPRACHVERWENDUNG  
Ge schlechtersensible Sprache
In diesem Dossier werden die Begriffe Frauen* und 
Männer* genutzt, um darauf aufmerksam zu machen, 
dass Geschlecht gesellschaftlich konstruiert ist. Der 
Asterisk (*) soll inklusiv alle Personen einschließen, 
die sich als Frauen* oder Männer* definieren, und 
sich damit von der binären Sprache lösen, die nur cis-
hetero-Personen beschreibt. Weitere Hinweise zu 
unserer Sprachverwendung finden sie auf unserer 
Webseite.

Antirassistische Sprache
In diesem Dossier wird der von der Antidiskriminie
rungsstelle des Bundes empfohlene Begriff „rassisti-
sche Zu schreibung“ als deutsche Übersetzung von 
race verwendet. Somit soll deutlich gemacht wer-
den, dass die wört liche deutsche Übersetzung von 
race ein Konstrukt darstellt, das eine zentrale Rolle 
in der Legitimierung, Ver breitung und Normalisie-
rung rassistischen Gedankenguts spielt. Durch „ras-
sistische Zuschreibung“ können die vielfältigen ras-
sistischen Zuschreibungen erfasst werden, die nicht 
nur an rassenbiologischen, sondern ebenso an eth-
nisch-kulturell, national oder sozialdarwinistisch be-
gründeten Abstammungsmythen anknüpfen.

Was fehlt, um Geschlechtergleichstellung in 
Demokratietheorie und -praxis umzusetzen?
Diese abstrakten Grundannahmen kommen konzeptio-
nell und praktisch schnell an ihre Grenzen, wie feminis-
tische Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen kriti-
sieren:5 So sind die drei Grundpfeiler von Demokratie 
Bürgerschaft, Beteiligung und Vertretung (→ Ab-
bildung) historisch von Ungleichheiten geprägt. Etwa 
wurde Frauen* die volle Bürgerschaft vielfältig ver-
wehrt: Während das Wahlrecht inzwischen einem Groß-
teil von Frauen* zusteht6 und viele andere Rechte an-
geglichen werden, gibt es mit Blick auf körperliche und 
soziale Selbstbestimmung und auf die Verwirklichung 

dieser Rechte weiterhin Handlungsbedarf. Einige Bei-
spiele sind das Entgeltgleichheitsprinzip (siehe auch 
„Gleiche Rechte für Frauen*“ auf S. 7), aber auch der 
Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt (siehe auch 
„Gewalt gegen Frauen* bekämpfen“ auf S. 9).

Da Beteiligung viele Ressourcen wie körperliches  
und mentales Umsorgt-Sein, Zeit und auch Geld und Bil-
dung erfordert, ist unter anderem die unsichtbar  
gemachte Sorgearbeit von meist schlechter gestellten 
Gruppen, wie etwa Frauen* oder People of Colour7, 
Voraussetzung für demokratische Beteiligung.8 Gleich-
zeitig haben Menschen, die diese Sorgearbeit über-
nehmen, häufig weniger Kapazitäten, sich politisch zu 
beteiligen, oder sind überlastet.9 Auch deshalb ist eine 
geschlechtergerechte Arbeitsteilung, insbesondere mit 
Blick auf Care, zentral für die Geschlechtergleichstellung  
(siehe auch „Sorgeverantwortung anerkennen und ge-
schlechtergerecht verteilen“ auf S. 8). Geschlechtsbezo
gene Gewalt, weitere Formen von Sexismus, Sorge
verpflichtungen oder die materielle Abwertung von 
sogenannten Frauen*berufen10 schränken die Beteili
gungsmöglichkeiten von Frauen* ebenfalls ein.11

Dies wirkt sich auch auf die Vertretung von frauen*poli-
tischen Themen aus. Über die Teilung zwischen einer öf-
fentlichen und einer privaten Sphäre wurde nicht nur die 
Arbeit von Frauen* abgewertet und unsichtbar gemacht, 
sondern ihre systematische Ausgrenzung aus der Gesell-
schaft und dem politischen System gerechtfertigt und 
materiell verfestigt. Umso wichtiger ist die Etablierung 
von Gleichstellungsstrukturen in demokratischen  
Institutionen (siehe auch „Institutionalisierung von 
Geschlechtergleichstellungsarbeit“ auf S. 9). Sexistische 
Diskriminie rungen von Politikerinnen* in Parteien, Parla
menten und politischer Öffentlichkeit oder sozialen Me-
dien hemmen ebenfalls deren Arbeit.12

Wie könnte eine Demokratie mit gleichgestell-
ten Bürger*innen aussehen?
Feministische Analysen kritisieren bestehende Demo-
kratien und Konzepte und entwickeln Visionen für 
eine inklusivere Demokratie und den Weg dorthin. 
Joan Tronto etwa prägte den Begriff der fürsorglichen 
Demokratie. Dieser versteht demokratisches Handeln 
selbst als fürsorgliche Praxis und setzt das Bedürfnis 
jedes Menschen nach Care als Ursprung der Gleichheit 
demokratischer Bürger*innen. Tronto priorisiert so die 
Rolle von Fürsorge in Gesellschaften.13

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/ueberuns/sprachverwendung/
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/ueberuns/sprachverwendung/
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/ethnische-herkunft-rassismus/ethnische-herkunft-rassismus-node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-diskriminierung/diskriminierungsmerkmale/ethnische-herkunft-rassismus/ethnische-herkunft-rassismus-node.html


EUROPÄISCHE PERSPEKTIVEN	 DOSSIER 1 | 2024

5SEITE

Nancy Fraser betont wiederum, dass soziale Ungleich-
heiten demokratische Auseinandersetzungen verzerren, 
wenn viele Gruppen, beispielsweise Armutsbetroffene 
oder Frauen*, über verschiedene Ausschlussmechanis-
men an demokratischen Debatten und Entscheidungs-
findungsprozessen nicht richtig teilnehmen können. 
Um eine egalitäre und demokratische Gesellschaft  
zu realisieren, müssen daher soziale Ungleichheiten 
überwunden werden.14 Dafür ist auch ein besseres  
Verständnis von sich verschränkenden und verstärkenden  
Ungleichheiten zentral (siehe auch „Intersektionale Zu-
gänge zu Geschlechtergleichstellung“ auf S. 11).

Was macht die EU für Demokratie und 
Geschlechtergleichstellung?

Demokratie ist ein Grundwert der Europäischen Union 
und als solcher im Vertrag über die Europäische Union 
und in der Charta der Grundrechte festgeschrieben. Die 
EU verpflichtet sich, Demokratie zu erhalten und zu ent-
wickeln. Sie arbeitet als repräsentative Demokratie, Ab-
geordnete im Europäischen Parlament und nationale 
Regierungsvertreter*innen entscheiden im Rat der EU 
über Gesetzesvorlagen und andere politische Initiativen. 
Der*die Präsident*in der Europäischen Kommission wird 

vom Parlament gewählt, das Kommissionskabinett nach 
Auswahl durch den*die Kommissionspräsident*in parla-
mentarisch bestätigt.

Allerdings wird das politische System der Europäischen 
Union in der politikwissenschaftlichen Debatte als demo-
kratisch defizitär diskutiert: Die vergleichsweise schwache 
Position des Parlaments im Institu tionengefüge, die feh-
lende europaweite politische Öffentlichkeit für ge-
meinsame Diskussionen und die meist niedrige Wahl-
beteiligung oder die Intransparenz der Diskurse und 
Entscheidungsfindungsprozesse wichtiger Gremien 
sowie der Einfluss von Lobbyist*innen in Brüssel werden 
hierbei kritisiert.15 Aus einer geschlechtersensiblen Pers-
pektive verstärken sich die Lücken zusätzlich, da Frauen* 
und frauen*politische Themen unterrepräsentiert sind.16

An den Ausführungen zu Demokratie sowie an den  
→ Geschlechtergleichstellungszielen der Vereinten Na
tionen und der EU lässt sich ablesen, dass Demokratie 
und Geschlechtergleichstellung keine ab­
geschlossenen politischen Projekte sind und auch 
nicht sein können. Vielmehr sind sie als Prozesse zu 
fassen, die immer wieder neu ausgehandelt und er-
kämpft werden müssen (siehe auch „Was schränkt die 
EU-Gleichstellungspolitik ein?“ auf S. 11 und „Wer ge-
fährdet Demokratie und Geschlechtergleichstellung in 
der EU?“ auf S. 12).17 Dies zeigt sich auch daran, dass 
die EU Kommission im Dezember 2023 ein Paket zur 
Verteidigung der Demokratie angenommen hat.18

In der Europäischen Union ist neben Demokratie 
auch die Gleichstellung der Geschlechter als zen­
traler Wert und Ziel des gemeinsamen Handelns  
vertraglich verankert. Allerdings sind Inhalt und  
Instrumente zur Umsetzung von Demokratie und 
Geschlechtergleichstellung politisch und gesell­
schaftlich umkämpft und (müssen) immer wieder 
neu definiert werden.19 Dies zeigt sich etwa in Ver-
tragsverletzungsverfahren gegenüber einzelnen Mit-
gliedstaaten aufgrund Demokratie aushöhlender Refor-
men20 oder in Debatten darüber, welche Geschlechter 
wie gleichgestellt werden können oder sollen.21

 A bbildung: Demokratie und feministische Interventionen. Quelle: eigene Darstellung

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
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 GES  CHLECHTERGLEICHSTELLUNG IN DEN VEREINTEN NATIONEN UND DER EUROPÄISCHEN UNION
Die Vereinten Nationen definieren Geschlechtergleichstellung als Ziel 5 für nachhaltige Entwicklung. Um die 
Geschlechter gleichzustellen, werden dabei folgende Handlungsfelder identifiziert: Diskriminierung von Frauen 
und Mädchen beenden, Gewalt gegen Frauen und Mädchen beseitigen, schädliche Praktiken gegenüber Frau-
en und Mädchen beseitigen, unbezahlte Sorgearbeit wertschätzen, Teilhabe von Frauen und ihre Chancen-
gleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen sicherstellen, den allgemeinen Zugang zu sexueller und re-
produktiver Gesundheit und Rechte sicherstellen, Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
verschaffen, die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommunikations-
technologien, verbessern und solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter beschließen und verstärken.

Die EU-Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 orientiert sich an diesen Zielen. Sie formuliert 
folgende Handlungsschwerpunkte: Freiheit von Gewalt und Stereotypen, Entfaltung in einer geschlechterge-
rechten Wirtschaft, gleichberechtigte Führungsverantwortung in der Gesellschaft, Gender Mainstreaming und 
eine intersektionale Perspektive in der EU-Politik, Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter in der EU und Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle 
der Frau weltweit.

Der griechischen Sage nach war Europa betroffen von geschlechtsbezogener Gewalt durch den Stier gewordenen Zeus, Statue in Griechenland. © Damann / shutterstock.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.

https://unwomen.de/sdg-5-gleichstellung-der-geschlechter/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
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Was haben Feminist*innen in der  
EU-Gleichstellungspolitik erreicht?

Die rechtliche Verankerung von Geschlechtergleich�-
stellung in EU-Verträgen ist die Grundlage für alle 
geschlechtergleichstellungspolitischen Maßnahmen. 
So legen die Verträge fest, was das Ziel politischer Re-
formen sein sollte und welche Gesetzgebungs-
kompetenzen die EU hier hat.

RECH TLICHE VERANKERUNG VON 
GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG IN  
EU-VERTRÄGEN
Artikel 2 und 3 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) sowie Artikel 21 und 23 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union betonen 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung als Grundwerte 
der Union. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon im Jahr 2009 sind diese rechtsverbindlich. 
Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) legt fest, dass die 
Union bei allen ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleich­
stellung von Frauen und Männern zu fördern.  
Ferner können gemäß Artikel 19 AEUV Rechtsvor-
schriften zur Bekämpfung jeglicher Form von  
Diskriminierung, unter anderem aufgrund des  
Geschlechts, erlassen werden. 

Generell kann die EU gemäß Artikel 153 AEUV auf 
dem Gebiet der Chancengleichheit und Gleich-
behandlung im Bereich Beschäftigung und Soziales 
tätig werden. Zudem ist der Grundsatz der Entgelt-
gleichheit zwischen Frauen und Männern in Artikel 
157 AEUV verankert. Dieser wurde bereits 1957 in 
den Römischen Verträgen festgeschrieben.

Gleiche Rechte für Frauen*
Für körperliche und soziale Selbstbestimmung und damit 
für die gleiche Bürger*innenschaft in der Demokratie ist 
zentral, dass Frauen* die gleichen Rechte wie Männer* 
haben. Sozialpolitischen Initiativen liegt meistens die Vor-
stellung des*r erwachsenen Erwerbstätigen (adult wor-
ker model) zugrunde.22 Anhand dieser Vorstellung wird 
Geschlechtergleichstellung umgesetzt, indem Frauen* 
sich dem männlichen* Modell des Vollzeitarbeit-
nehmers*, auf dessen Vorbild auch wohlfahrtstaatliche 
Leistungen (wie Arbeitslosengeld oder Erwerbsrente) auf-
gebaut sind,23 annähern sollen. Ziel ist es, die Vollzeit-

erwerbsquote von Frauen* zu erhöhen, um die finanzielle 
Unabhängigkeit von möglichen männlichen* Partnern zu 
reduzieren. Die Frage, wer (meist unbezahlte, aber not-
wendige) Sorgearbeit dann leisten kann, wird dabei häu-
fig ignoriert oder hintenangestellt.

Rechte für Frauen* in bestehenden Strukturen anzu-
gleichen, charakterisiert weitere wichtige Meilensteine 
europäischer Gleichstellungspolitik: Der Europäische  
Gerichtshof bestätigte unter anderem den Entgeltgleich-
heitsgrundsatz in wichtigen Urteilen.24 Zentrale Richt-
linien versuchen, Geschlechtergleichstellung liberal um-
zusetzen:
•	 Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Be-

reich der sozialen Sicherheit (1978), 
•	 Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-

schutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen 
am Arbeitsplatz (1992),

•	 Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Ver-
wirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf (2000),

•	 Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen (2004), 

•	 Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungs
fragen (2006).

Auch wird weiterhin auf europäischer Ebene nach-
gebessert, um bestehende Rechte zu stärken. So  
wurden 2022 und 2023 die → Richtlinien zum Frauen
anteil in Aufsichtsräten und zur Lohntransparenz ver-
abschiedet. Die Kommission hat zudem eine Kampagne 
gestartet, die Geschlechterstereotype überwinden hel-
fen soll, welche Frauen* bei der Berufswahl und Väter* 
in ihrer Elternrolle einengen.

Um die Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinien 
in den Mitgliedstaaten effektiver zu begleiten, hat die 
Kommission zwei Entwürfe zur Standardisierung von 
Gleichbehandlungsstellen vorgelegt.25 Unter anderem 
soll der Zuständigkeitsbereich von Gleichbehandlungs-
stellen klarer definiert werden.26 Der Richtlinienvor-
schlag zu Mindest standards für Gleichbehandlungs-
stellen (Verfassungsgrundlage Artikel 157 AEUV) 
beinhaltet zudem die Aufnahme von Menschen, die 
eine Geschlechtsan passung vorgenommen haben, also 
trans* Menschen, unter Geschlechtergleichstellung 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/social-security-equal-treatment-for-men-and-women.html
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/social-security-equal-treatment-for-men-and-women.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20070627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20070627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20070627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0085-20070627
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:de:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:de:PDF
https://end-gender-stereotypes.campaign.europa.eu/index_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0688
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 RICH TLINIEN ZUM FRAUENANTEIL IN AUFSICHTSRÄTEN UND ZUR LOHNTRANSPARENZ
Im November 2022 hat die Europäische Union die Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Ver-
tretung von Frauen und Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 
börsennotierter Gesellschaften und über damit zusammenhängende Maßnahmen verabschiedet – zehn Jahre 
nach der erstmaligen Vorlage des Vorschlags. Mit dieser sollen transparente Einstellungsverfahren in Unter-
nehmen erreicht werden. Bis Ende Juni 2026 sollen mindestens 40 Prozent der Posten nicht geschäftsführender 
Direktor*innen beziehungsweise 33 Prozent aller Unternehmensleitungsposten vom unterrepräsentierten Ge-
schlecht besetzt werden.

Im Juni 2023 trat die Richtlinie zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer 
und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen 
in Kraft. EU-Unternehmen müssen demnach Informationen über die von ihnen gezahlten Löhne veröffentlichen  
und Maßnahmen ergreifen, wenn das geschlechtsbezogene Lohngefälle in den Unternehmen fünf Prozent 
übersteigt. So soll Lohndiskriminierung bekämpft und das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern in der EU 
abgebaut werden.

(mehr zum Spannungsfeld zwischen binären und diver-
sen Geschlechterverständnissen Intersektionale Zugänge 
zu Geschlechtergleichstellung auf S. 11). Die Richtlinien 
wurden am 10. April 2024 vom Parlament angenommen.

Sorgeverantwortung anerkennen  
und gerechter verteilen
Zentral für die soziale Selbstbestimmung von Frauen* 
ist die gesellschaftliche Arbeitstei lung. Ein Gegenent-
wurf zum liberalfeministischen adult worker model ist 
das Universal-Caregiver-Modell, das diese Arbeits-
teilung stärker in den Blick nimmt.27 Dieses priorisiert 
nicht die Erwerbstätigkeit erwachsener Menschen, 

sondern die Fürsorge, die sie geben. Damit werden  
traditionell weiblich* konnotierte Eigenschaften und 
Tätigkeiten wie emotionale Arbeit28 nicht nur positiv 
anerkannt, sondern universalisiert. Zentrale politische 
Initiativen für dieses Modell sind radikale Erwerbs-
arbeitszeitverkürzung für alle, flexible Erwerbsarbeits-
zeiten und der Ausbau der öffentlichen Betreuungs- 
und Pflegeinfrastruktur.29 Letztlich sind diese Initiativen 
in einer fundamentalen Transforma tion des wirtschaft-
lichen und politischen Systems verortet, in dem Ent-
scheidungen kollektiver getroffen werden und Fragen 
des Wirtschaftens sozialen und ökologischen Kriterien 
untergeordnet sind.30

Care-Arbeit ist traditionell weiblich konnotiert, Skulptur in Norwegen. © Yelo Jura / shutterstock.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2381&qid=1707396896291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2381&qid=1707396896291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2381&qid=1707396896291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023L0970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023L0970
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Ein Schritt in Richtung Universal-Caregiver-Modell ist es, 
Fürsorge geschlechtergerechter aufzuteilen. Auf euro-
päischer Ebene soll die → Vereinbarkeitsrichtlinie Eltern 
und pflegenden Angehörigen dies ermöglichen.31 Ver-
einbarkeit impliziert allerdings, dass Arbeitsmarkt-
beteiligung weiter priorisiert wird. Daneben gibt es die 
→ europäische Strategie für Pflege und Betreuung, 
welche den Zugang zu Pflege-, Betreuungs- und Erzieh
ungs dienstleistungen verbessern soll, aber weniger ver-
bindlich für die Mitgliedstaaten ist als die Richtlinie.

VEREINBARKEITSRICHTLINIE
Am 1. August 2019 ist die Richtlinie zur Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben für Eltern und pfle-
gende Angehörige in Kraft getreten. Sie regelt EU-
weite Mindeststandards zu Freistellungen für 
Sorgearbeit sowie flexiblen Arbeitszeiten und einen 
besseren Kündigungsschutz. Die Beobachtungs-
stelle beschäftigte sich in ihrem Dossier zu Equal 
Care mit der Vereinbarkeitsrichtlinie und gibt einen 
Einblick in ihre nationale Umsetzung.

Es zeigt sich also im Vergleich der beiden Modelle,  
dass die EU mehr liberalfeministische Forderungen  
entsprechend dem adult worker model umgesetzt hat, 
indem sie Frauen*rechte angeglichen hat. Transforma
tivere feministische Forderungen entsprechend dem 
Universal-Caregiver-Modell oder auch der fürsorglichen 
Demokratie, etwa Sorgearbeit in den Vordergrund zu 
rücken und gesellschaftliche und private Arbeitsteilung 
umzustrukturieren, sind nur in Ansätzen vertreten.

Gewalt gegen Frauen* bekämpfen
Gewalt gegen Frauen* verletzt grundsätzliche Men schen
rechte der Betroffenen und schränkt Möglichkeiten zur 
demokratischen Teilhabe ein.32 Bereits die 2011 verab
schiedete Istanbul-Konvention verweist darauf, dass 
geschlechtsbezogene Gewalt strukturell ist. Lösungsan-
sätze müssen nicht nur bei den Tätern* selbst ansetzen, 
sondern erfordern systemische Veränderungen.33

Maßnahmen wie die → Richtlinie zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt oder die 
EU-Strategie für die Rechte von Opfern (2020–2025) 
können nur ein erster Schritt sein, wenn es auch um 
eine Ursachenbekämpfung von Gewalt gehen soll. Im 
November 2023 hat die Kommission ein Netzwerk zur 

Prävention von geschlechtsbezogener und häuslicher 
Gewalt ins Leben gerufen, das insbe sondere auf Maß-
nahmen für Männer* und Jungen* fokussiert.

EUROPÄISCHE STRATEGIE FÜR PFLEGE UND  
BETREUUNG
Am 7. September 2022 hat die Europäische Kommis�-
sion ihre europäische Strategie für Pflege und Betreu
ung vorgestellt. Ziel ist es, hochwertige, bezahlbare 
und leicht zugängliche Pflege- und Betreuungs-
dienste in der gesamten Europäischen Union zu  
gewährleisten und sowohl die Situation der Betreu-
ungs- und Pflegebedürftigen als auch die Situation 
derjenigen, die sich professionell oder informell um 
sie kümmern, zu verbessern. Die Strategie beinhaltet 
neben der Mitteilung der Kommission zwei Empfeh-
lungen des Rates, eine zur Über arbeitung der Barce-
lona-Ziele zu frühkindlicher Betreuung, Bildung und 
Erziehung und eine zur Langzeitpflege, die in der 
entsprechenden Fokus-Ausgabe des EU-Monitorings 
der Beobachtungsstelle vorgestellt werden.

Institutionalisierung von Geschlechter
gleichstellungsarbeit
Für die Vertretung von frauen*politischen Themen und 
feministischer Politik ist die Etablierung und Arbeit von 
geschlechtergleichstellungsorientierten Institutionen 
zentral.34 Entsprechend sind die Maßnahmen im Rah-
men der Union der Gleichheit (siehe auch den 
wissenschaftlichen Beitrag auf S. 22) und das Einsetzen 
einer Gleichstellungskommissarin oder der Taskforce 
für Gleichstellung der Europäischen Kommission wich-
tige feministische Errungenschaften. Auch das seit 
Ende der 1990er praktizierte Gender Mainstreaming, 
also das Prinzip, geschlechtsbezogene Implikationen 
in allen Politikfeldern mitzudenken und damit Gleich-
stellung zu fördern, ist hier zu nennen. Ausschüsse  
zu frauen*politischen Themen in den verschiedenen 
Institutionen schaffen ebenfalls Räume für geschlech
tergleichstellungspolitischen Fortschritt (siehe auch  
→ Gleichstellungsstrukturen in den Europäischen Ins-
titutionen sowie Statement auf S. 16). Zudem hat die 
Kommission 2010 das Europäische Institut für Gleich-
stellungsfragen (EIGE) ins Leben gerufen, das sich  
insbesondere mit der statistischen Erfassung von 
Geschlechterungleichheit befasst.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/94190bcede.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/94190bcede.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/Istanbul_Konvention/Istanbul_Konvention.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0258
https://preventiongbv.eu/
https://preventiongbv.eu/
https://preventiongbv.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_22_5169
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_22_5169
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01)
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/4e1055e8-7c4e-11ed-9887-01aa75ed71a1/language-de
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/41f136f380.pdf
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/
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 GLEICHSTELLUNGSSTRUKTUREN IN DEN EUROPÄISCHEN INSTITUTIONEN
Europäische Kommission: Die Verpflichtung zum Gender Mainstreaming besteht in allen Politikbereichen der 
Union seit 1997, die Umsetzung wird aber als lückenhaft diskutiert.35 Teil der Umsetzung war die Einsetzung eines 
beratenden Ausschusses für Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern seit 2008, indem auch Vertreter
*innen der Europäischen Frauenlobby beobachtend vertreten sind (Positionen des Ausschusses finden sich hier). 
Auch die Hochrangige Gruppe für Gender Mainstreaming ist hier zu nennen. Dazu koordiniert die Kommission die 
Hochrangige Gruppe für Nichtdiskriminierung, Gleichstellung und Diversität, die eine LGBTIQ*-Untergruppe enthält.

In den politischen Leitlinien ihrer künftigen Kommission 2019–2024 prägte Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen im November 2019 den Begriff „Union der Gleichheit“. Diese strebt anhand eines intersektionalen Ansatzes 
erstmals die Integration mehrerer Strategien zur Gleichstellung benachteiligter Gruppen in der EU an. Ergänzend 
wurde mit Helena Dalli erstmals eine Kommissarin für Gleichstellung benannt.

Europäisches Parlament: 1979 wurde im Parlament ein Ad-hoc-Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancen-
gleichheit gebildet, der sich 1984 als Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(FEMM) verstetigte. Er gehört seitdem zu den insgesamt 20 ständigen Ausschüssen im Europäischen Parlament. Ak-
tueller Vorsitzender ist Robert Biedroń.

Seit 2014 gibt es mit der Intergruppe für LGBTI-Rechte ein informelles Forum für Mitglieder des Europäischen Parla-
ments, das die Grundrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und inter* Personen (LGBTI) fördert und 
schützt. Das Europäische Parlament ist eines der wenigen Parlamente weltweit, das sich seit 2003 zur Umsetzung 
von Gender Mainstreaming verpflichtet hat.

Rat der Europäischen Union: Die Ratsformation „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ 
(EPSCO) ist das Treffen der Arbeits-, Sozial- und Gleichstellungsminister*innen der EU-Mitgliedstaaten. Der EPSCO 
tagt viermal im Jahr und beschäftigt sich dabei unter anderem mit den Themen Gleichstellung und LGBTIQ*-Rechten.

Je nach Ratsvorsitz werden auch informelle Treffen der Gleichstellungsminister*innen organisiert, so etwa unter 
dem spanischen Vorsitz am 24. November 2023 und unter der aktuellen belgischen Ratspräsidentschaft am 
26./27. Februar 2024.

Intersektionale Zugänge zu Geschlechter
gleichstellung
Die Vertretung frauen*politischer Themen bedarf  
nicht nur der Institutionalisierung von Gleichstellungs-
arbeit, sondern profitiert auch von einer Erweiterung 
des Gleichstellungsbegriffes. In den bisher diskutierten 
Politiken der EU wird Geschlechtergleichstellung häu-
fig binär verstanden:36 Das bedeutet, dass von einer 
Hierarchie zwischen nur zwei Geschlechtern aus-
gegangen wird, in der Frauen bessergestellt werden 
müssen, um einen gleichen Status sowie gleiche Rech-
te und Mög lichkeiten wie Männer zu erhalten. Dieses 
binäre Verständnis betonen einige Regierungsver-
treter*innen im Europäischen Rat und Rat der EU 
sowie manche Abgeord nete des Europäischen Parla-
ments. Einige Kommissionsvertreter*innen, 

Regierungsvertreter *innen im Rat der EU und progres-
sive Abge ord nete des Europäischen Parlaments aber 
sind offen für ein diverses Geschlechterverständnis 
und für Intersektionalität.

Um ein intersektionales Geschlechtergleichstellungs-
verständnis und multiple Ungleichheitsstrukturen an-
zuerkennen, ist etwa die Strategie für die Gleich-
stellung von LGBTIQ-Personen 2020–2025 relevant: 
Zentrale Schritte auf europäischer Ebene sind in die-
sem Zusammenhang die Anwendung von Antidis-
kriminierungsrichtlinien auf LGBTIQ*-Personen, aber 
auch Debatten um die Anerkennung von Elternschaft 
in Regenbogenfamilien37. Ein Richtlinienvorschlag zur 
europaweiten Anerkennung von Elternschaft  
wird derzeit diskutiert und verhandelt.38

https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/advisory-committee-on-equal-opportunities-for-men-and-women.html
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/advisory-committee-on-equal-opportunities-for-men-and-women.html
https://commission.europa.eu/publications/opinions-advisory-committee-equal-opportunities-women-and-men_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/who-we-work-gender-equality/high-level-group-gender-mainstreaming-and-advisory-committee-equal-opportunities-women-and-men_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/network-experts-field-anti-discrimination_en
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/home/highlights
https://lgbti-ep.eu/
https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/configurations/epsco/
https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/de/nachrichten/die-fuer-gleichstellungsfragen-zustaendigen-eu-ministerinnen-und-minister-eroertern-wie-die-gleichstellungspolitik-im-mittelpunkt-der-kuenftigen-institutionellen-rahmenbedingungen-und-massnahmen-der-eu-stehen-kann/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
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﻿RICH TLINIE ZUR BEKÄMPFUNG VON GEWALT GEGEN FRAUEN UND HÄUSLICHER GEWALT
Im März 2022 nahm die Europäische Kommission einen Richtlinienvorschlag zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt an. Die Richtlinie soll unter anderem auch zur Umsetzung der Istanbul-
Konvention dienen.

Sie regelt erstmalig den Umgang mit gegen Frauen gerichtete Online-Gewalt, setzt EU-weite Standards zur 
Ahndung von weiblicher Genitalverstümmelung sowie Zwangsheirat um und verbessert den Zugang zur Justiz 
für Betroffene. Zudem enthält die Richtlinie einen Artikel zu besserer Prävention von Vergewaltigungen. Aller-
dings fehlt die Aufnahme einer EU-weiten Definition von Vergewaltigung in die Richtlinie. Diese wurde mit Ver-
weis auf mangelnde Zuständigkeit der EU durch verschiedene Mitgliedstaaten, darunter Deutschland und 
Frankreich, im Rat abgewiesen. Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren, dass der parlamentarische 
Änderungsvorschlag, der zum Ziel hatte, Migrant*innen ohne Aufenthaltsrecht in der Richtlinie abzusichern, 
nicht angenommen wurde.39

Die Beobachtungsstelle hat ein EU-Monitoring zu den Verhandlungen zur EU-Richtlinie gegen Gewalt an  
Frauen und häuslicher Gewalt veröffentlicht. 

Gleichzeitig zeigen die genannten Schritte, dass in die 
Geschlechtergleichstellungspolitik bisher zu wenig 
intersektionale Erkenntnisse einfließen. Rassistische 
Ungleichheit40 oder auch die Schlechterstellung von 
Menschen mit Behinderung41 werden zu wenig adres-
siert (siehe auch Interview auf S. 18). Auch mangelt es 
am systematischen, intersek tionalen Zusammen-
denken verschiedener Ungleichheitsverhältnisse.

Was schränkt die EU-Gleichstellungs
politik ein?

Trotz der genannten geschlechtergleichstellungs-
politischen Gesetzgebung und Strukturen gelangt die 
Geschlechtergleichstellungspolitik in der EU an Grenzen:

•	 �Zunächst hat die Europäische Union in einigen Be-
reichen begrenzte Gesetzgebungskompetenzen. 
Dies schränkt ihren Handlungsspielraum ein und er-
klärt entsprechend einige der oben kritisierten Lücken.

•	 Fehlende Kompetenzen europäischer Institutio­
nen und fehlende Bereitschaft von Mitglied­
staaten, sexuelle und reproduktive Gesund heit 
und Rechte zu realisieren, verhindern die körper-
liche Selbstbestimmung und damit vollständige 
Bürger*innenschaft für alle, etwa durch gesetzliche 
Einschränkungen des Zugangs zu Schwangerschafts-
abbrüchen. Das Parlament kritisiert diese Situation 
und fordert etwa, das Recht auf Schwangerschafts
abbruch in die Charta der Grundrechte aufzunehmen.42 

•	 Durch die Ausrichtung der Fiskalpolitik werden ne-
gative Gleichstellungseffekte verstärkt.43 Beispielhaft 
zeigt sich dies an den Auswirkungen von Austeritäts-
politik, die Frauen* doppelt benachteiligen.44 Zum 
einen, weil staatliche Kürzungen meistens Positionen 
im öffentlichen Dienst betreffen, in dem Frauen* die 
Mehrheit der Beschäftigten ausmachen. Zum ande-
ren sind Frauen* stärker von sozialen Leistungen ab-
hängig, die gekürzt werden. Darüber hinaus fangen 
Frauen* durch unbezahlte Sorgearbeit einige der so-
zialen Verwerfungen, die durch massive Kürzungen 
im sozialen Bereich entstehen, auf.45

•	 Die Verengung der wirtschaftspolitischen Ziel­
setzung und Debatte ist problematisch. Indika
toren und Sanktionsmechanismen in der europäi-
schen Wirtschaftsgovernance zielen auf formelle 
Arbeitsmarktbeteiligung, Wettbewerbsfähigkeit und 
geringe Neuverschuldung ab. Kriterien wie Sorgear-
beit, Gemeinnützigkeit oder soziale Gerechtigkeit 
sind nachrangig oder werden ignoriert. Weiter zu-
gespitzt: Kapitalismuskritische Positionen zu 
Reformbedarf bei Geschlechtergleichstellungs-
politik und Demokratisierung von Politik und Wirt-
schaft sind fast undenkbar und unsagbar.46 Dies 
führt dazu, dass beispielsweise die oben genannten 
Initiativen zur Aufwertung von Sorgearbeit zu kurz 
greifen. Und dass Gender Mainstreaming bei den 
genannten Mechanismen zur Harmonisierung der 
Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik kaum wirkt.47

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14277-2022-INIT/de/pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/2c6ed84007.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/2c6ed84007.pdf
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Wer gefährdet Demokratie und  
Geschlechtergleichstellung in der EU?

Zudem wollen rechtsextreme Parteien und Bewe
gungen in Europa demokratische Prozesse und femi-
nistische Errungenschaften abschaffen oder zumindest 
abschwächen.48 So enthalten Plenardebatten und 
Gegenanträge Narrative reaktio närer Abgeordneter.49 
Bei den anstehenden Wahlen zum Europäischen Parla-
ment im Juni wird erwartet, dass der Anteil reak
tionärer Abgeordneter weiter zunimmt.50

Im Rat der EU sind reaktionäre Positionen ebenfalls 
fester Bestandteil der Debatte, etwa durch die Regie-
rungen unter Viktor Orbán (Ungarn) und Giorgia  
Meloni (Italien). Innerhalb der Mitgliedstaaten zeigt 
sich ein ähnliches Bild durch Erstarken und parlamen-
tarische Vertretung rechtsextremer Parteien wie dem 
französischen Rassemblement National, der ungari-

schen Fidesz-Partei, der italienischen Lega, der polni-
schen PiS-Partei, der niederländischen Partei für die 
Freiheit, der deutschen Alternative für Deutschland 
und der Schwedische Demo kraten-Partei. Diese Partei-
en sind europaweit und darüber hinaus vernetzt und 
teilen eine reaktionäre Weltanschauung und viele poli-
tische Positionen.

In der Gegenüberstellung (→ Übersicht) zeigt  
sich deutlich, in welchem Ausmaß reaktio näre Be­
wegungen antifemi nistisch ausgerichtet sind. Die 
reaktio näre Weltanschauung richtet sich gleich­
zeitig gegen demokratische Institutionen, Prozesse 
und Grundwerte. Die Präsenz dieser Weltanschauung 
in den EU-Institutionen gefährdet demnach Gleichstel-
lungs- und Demokratiepolitik.

In vielen rechtsextremen Weltanschauungen werden Gewalt, Hierarchien und Dominanz als natürlich gesetzt, Brunnenskulptur in Norwegen. © Helena Jankovičová Kováčová / pexels.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.
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Übersicht feministischer und reaktionärer Gegen-Positionen

Feministische Positionen Reaktionäre Gegen-Positionen

Liberale Feminist*innen verteidigen Rechts
staatlichkeit und bestehende demokratische 
Institutionen, da sie diese als zentrale Mechanismen 
für Geschlechtergleichstellung sehen.51

Antidemokratisch: Rechtsextreme und menschen-
feindliche Einstellungen sind eng verknüpft mit anti-
demokratischen Meinungen.52 Sie richten sich gegen 
völkerrechtlich etablierte Auslegungen der 
Menschenrechte und höhlen rechtsstaatliche 
Strukturen aus.

Queer Feminist*innen53 verweisen darauf, dass ge-
schlechtliche und auch sexuelle Identitäten auf einem 
breiten Spektrum lokalisiert sind. Subjekte reproduzie-
ren demnach Geschlechterrollen und -hierarchien 
durch verschiedene Praxen, können diese aber auch 
aufbrechen, da Geschlechterrollen gesellschaftlich ver-
änderbar und nicht „natürlich“ vorbestimmt sind.54

Intersektionale55 Feminist*innen analysieren, wie 
verschiedene Ungleichheitskategorien verschränkt 
sind: Etwa, dass Schwarze Frauen mit Behinderung 
Diskriminierung anders erleben als weiße, lesbische, 
reiche Frauen. Gleichzeitig solidarisieren sich 
Menschen über die Anerkennung ihrer spezifischen 
Diskriminierungserfahrungen über diese Kategorien 
hinweg.

Care-Feminist*innen56 und soziale 
Reproduktionstheoretiker*innen57 betonen, wie 
meist weibliche* Sorgearbeit Gesellschaft und  
Familien stützt.

Anti-Gender: Mit dem Verweis auf die sogenannte 
Gender-Ideologie werden ein binäres Verständnis von 
Geschlecht und damit verbundene traditionelle 
Geschlechterrollen und -hierarchien verteidigt.58

Ein binäres Verständnis von Geschlecht wird als  
biologisch vorgegeben essenzialisiert. 

Bestehende Ungleichheiten zwischen Männern* und 
Frauen* werden gerechtfertigt und teilweise wird 
Täter*schaft in missbräuchlichen Beziehungen umge-
kehrt, beispielsweise wenn es um Sorgerechtsstreitig
keiten geht.

Auch LGBTIQ*59-Personen werden massiv diskriminiert, 
indem ihre Sexualität oder geschlechtliche Identität 
teilweise als eingebildet, krank oder kriminell beschrie-
ben wird.

Weibliche* Sorgearbeit wird als selbstverständlich  
angesehen.

Feminist*innen für reproduktive Gerechtigkeit  
fordern weitreichende Reproduktionsrechte inklusive 
freiem Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen, 
Verhütungsmitteln, aber auch reproduktiven 
Technologien. Dabei sind sie besonders sensibel für 
die besonderen Situationen und Problemlagen von 
vulnerablen Gruppen wie People of Colour, LGBTIQ*-
Personen oder jungen Menschen.60

Anti-Schwangerschaftsabbruch: 
Schwangerschaftsabbrüche werden abgelehnt. Auch 
andere Fragen sexueller und reproduktiver Gesundheit 
und Rechte, etwa LGBTIQ*-inklusive Sexualaufklärung 
oder der Zugang zu reproduktiven Technologien für 
LGBTIQ*-Personen, werden aktiv bekämpft und diffa-
miert.

Black Feminists61, dekoloniale Feminist*innen62, inter­
sektionale Feminist*innen63 und Vertreter*innen der 
reproduktiven Gerechtigkeit64 weisen auf die Lücken 
im weißen Mittelschichtsfeminismus des Globalen 
Nordens hin, der die ungleichen Machtverhältnisse, 
Diskriminierungen und Abwertungen über rassistische 
und geografische Zuschreibung zu wenig reflektiert.

Anti-Migration: Die angeblich überhandnehmende 
Migration gefährdet aus rechtsextremer Perspektive 
die Reproduktion des „eigentlichen Volkes“. Daher wol-
len sie Geburtsraten migrantischer Gebärender be-
schneiden. Nicht-migrantische gebärende Personen 
sollen mehr Kinder bekommen.

Quelle: eigene Darstellung
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Wie weiter für mehr Demokratie und  
Geschlechtergleichstellung?

Um Geschlechtergleichstellung und eine demo-
kratische Gesellschaft zu fördern, wie es die Mehrheit 
der EU-Bürger*innen in der eingangs aufgeführten 
Eurobarometer-Umfrage wünscht, bedarf es weiterer 
Fortschritte. An dieser Stelle stehen inhaltliche Forderun-
gen zu den oben diskutierten oder weiteren Problem
lagen im Hintergrund, stattdessen geht es darum,  
stabile Strukturen für den demokratischen Austausch  
über die effektivsten Wege zu Geschlechtergleich­
stellung zu schaffen und zu verankern. So sollen nicht 
nur Bedrohungen dieser Ziele durch reaktionäre Kräfte 
abgewehrt werden, sondern auch feministische und 
demokratische Visionen über bisherige Errungen-
schaften hinaus vorangetrieben werden (siehe auch 
Interview auf S. 18).

Intersektionales Geschlechtergleichstellungs-
verständnis verankern
Das Verständnis von Geschlechtergleichstellung wan-
delt sich von einem binären Verständnis (Frauen und 
Männer) hin zu einem intersektionalen Verständnis, 
welches verschiedene vulnerable Gruppen und unter-
schiedliche Diskriminierungsformen miteinschließt. 
Dies ist essenziell, weil sich überlappende und dabei 
verstärkende Ungleichheiten so zusammen gedacht 

und behoben werden können. Aus demokratischer 
Sicht ist dies wichtig, denn Demokratisierungs­
prozesse bedeuten auch, existierende Ausschlüsse 
von politischer und gesellschaftlicher Teilhabe auf­
zuheben (siehe auch Ausblick auf S. 26). 

Daher ist zu begrüßen, dass die Union der Gleichheit 
Intersektionalität zum Leitprinzip erklärt. Inwiefern die 
Union der Gleichheit so umgesetzt und weitergeführt 
wird, ist allerdings für die Zeit nach den anstehenden 
Europawahlen unklar. Feministische Initiativen setzen 
sich für die Weiterführung der Union der Gleichheit 
(siehe auch Interview auf S. 18) ein.65 Zudem be-
fürworten sie die Weiterentwicklung eines inter-
sektionalen Verständnisses von Geschlechtergleich-
stellung in der Europäischen Union. Hilfreich könnte 
ein effektives Intersectionality Mainstreaming sein: poli-
tische Prozesse intersektional zu gestalten und Effekte 
politischer Maßnahmen auf verschiedene vulnerable 
Gruppen besser zu verstehen und zu beeinflussen, 
stünde dabei im Vordergrund. Personelle und finan-
zielle Ressourcen sowie Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf politische Prozesse müssen dafür gestärkt 
werden. 

Dies gilt ebenfalls für die Arbeit des Europäischen  
Instituts für Gleichstellungsfragen,66 die maßgeblich 
von der Kommission bestimmt und finanziert wird.  

Gemeinsam nach vorne blicken, Skulptur in China. © Urban Napflin / shutterstock.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.
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Feministische Organisationen fordern, dass finanzielle 
und personelle Ressourcen gestärkt werden und die 
Datenerfassung mit Blick auf weitere wichtige Themen 
und Gruppen verbreitert wird.67

In allen EU-Institutionen sind existie-
rende Gender-Mainstreaming-
Strukturen und insbesondere ein brei-
tes Verständnis und die systematische 
Umsetzung von Gender Budgeting, 
also die Berücksichtigung von Gleich-
stellungsaspekten bei der Haushalts-
planung, auszubauen.68 Die Repräsen-
tation und Teilhabe 
unterrepräsentierter Gruppen wie 
Frauen, junger Menschen, An-
gehöriger ethnischer und religiöser 
Minderheiten und LGBTIQ*-Menschen 
ist ebenfalls in allen Institutionen zu 
fördern69 und ihre Integration in Gen-
der Mainstreaming und Gender-Bud-
geting-Prozesse zentral.

Geschlechtergleichstellungsstruk-
turen der Institutionen ausbauen
Geschlechtergleichstellungspolitische 
Strukturen müssen auch im Europäi­
schen Parlament ausgebaut werden. 
Interne sexistische Strukturen, etwa 
sexualisierte Belästigung, die sich ne-
gativ auf die Partizipations- und 
Repräsentationsmöglichkeiten von 
Frauen* auswirken, müssen effektiver 
bekämpft werden.70 Zudem gibt es 
Forderungen, obligatorische Parität für 
alle Kandidat *innenlisten herzu-
stellen,71 die Geschlechtergleich-
stellungsstrukturen im Parlament mit 
besseren Ressourcen auszustatten und 
institutionenübergreifende Ko-
operation zu Geschlechtergleich-
stellungsfragen zu stärken.72

Auch der Rat der EU könnte 
Geschlechtergleichstellung stärker 
verankern, etwa indem die existieren-
den Ratsformationen ergänzt oder er-
weitert werden. Wenn Geschlechter-

gleichstellung explizit im Namen der Ratsformation 
genannt wird, bekommen nationale Geschlechter-
gleichstellungsminister*innen einen klareren Auftrag, 
auf europäischer Ebene mitzuwirken.73 Diesem Ziel hat 
sich die belgische Ratspräsidentschaft verpflichtet und 

auf einem informellen Treffen mit 
Gleichstellungsminister*innen im 
Februar 2024 Zustimmung aus den 
Mitgliedstaaten für das Vorhaben 
erhalten.74

Demokratische Debatten er-
möglichen und fördern
Veränderungen dieser institutionel-
len Strukturen und weitere gleich-
stellungspolitische Zielsetzungen 
sollten aber auch mit einer Refle-
xion darüber einhergehen, welchen 
politischen Positionen wie viel Raum 
gegeben wird. Demokratische  
Prozesse sollten es ermöglichen, 
menschenverachtende und demo-
kratiefeindliche Positionen zu mar-
ginalisieren, aber den Diskursraum 
für Auseinandersetzungen zwischen 
verschiedenen demo kratischen  
Perspektiven zu öffnen. Ein Schritt 
in diese Richtung ist, den Austausch 
mit diversen zivilgesell schaftlichen 
Organisationen über eine Zivil gesell
schaft sstrategie und zivilgesell
schaftlichen Dialog zu stärken.75

Für Feminist*innen und Demo­
krat*innen gibt es daher vor und 
nach den Europawahlen viel zu 
tun. Es lohnt sich trotz der 
Herausforderungen schon des­
halb, weil die Errungenschaften 
zu verteidigen notwendig und ein 
anderes, demokratischeres und 
gleicheres Europa möglich ist.

„Geschlechtergleichstellung  
in der EU muss für alle Realität  
gemacht werden, inklusive 
denen, die nicht den weißen, 
Frauen ohne Behinderungen ent-
sprechen, welche im Zentrum der 
politischen Visionen der Kommis-
sion stehen. Diesen zentralen  
Beitrag hat die Entschließung des 
Europäischen Parlaments zu der 
intersektionellen Diskriminierung 
in der Europäischen Union (2022) 
geleistet. Sie zeigt einen dekolo
nialen Ansatz zu Geschlechter
gleichstellung auf, indem sie  
diejenigen in den Fokus rückt,  
die sonst am Rand von gleich-
stellungspolitischen Maßnahmen 
stehen – Schwarze Frauen in all 
ihrer Diversität – und für die die 
EU bisher wenig getan hat. Diese 
Entschlie ßung ist auch ein Bei-
spiel dafür, wie ein dekolonialer 
Ansatz die Demokratie in der EU 
wiederbeleben kann: indem die 
Lebens- und Arbeitsrealitäten  
von Frauen in rassifizierten und 
zu Minderheiten gemachten  
Gemeinschaften sichtbar ge-
macht werden. Eine dekoloniale 
Agenda zu verfolgen ist daher 
zentral für eine stärkere Euro
päische Demokratie – wir de-
kolonialisieren unseren Zugang 
zu EU-Recht, weil uns Gleich-
stellung, Demokratie und soziale 
Gerechtigkeit in Europa wichtig 
sind. In Anbetracht der jüngsten 
Herausforder ungen weltweit ist 
es wesentlich, dies besonders zu 
betonen.“ 

Iyiola Solanke 2024

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289_DE.html
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Robert Biedroń ist Mitglied des Europäischen Parla-
ments und Vorsitzender des Ausschusses für Frauen-
rechte und Gleichstellung der Geschlechter (FEMM). 
Aktuelle Nachrichten zur Arbeit des FEMM-Ausschusses 
finden sich hier.

Ohne Gleichstellung der Geschlechter gibt es keine 
Demokratie. Wir beobachten außerdem: Wo undemo-
kratische Kräfte stärker werden, verschlechtert sich der 
Stand der Frauenrechte. Staaten wie Russland, Ungarn, 
die Türkei oder Polen liegen bei geschlechtsbezogener 
Politik wie Zugang zu Verhütung oder zu Schwanger-
schaftsabbrüchen auf den letzten Plätzen.76 Gleiches 
gilt für die Rechte von Minderheiten wie LGBTIQ*-Per-
sonen.

In der aktuellen Legislaturperiode haben wir im Aus-
schuss für Frauenrechte und Gleichstellung der Ge-
schlechter im Europäischen Parlament viel getan, um 
Frauenrechte zu fördern und zu schützen und um uns 
weiter in Richtung Gleichstellung zu bewegen. Dies ist 
ein ebenso langer wie notwendiger Prozess. Denn lei-
der leben wir nach wie vor in einer ungleichen Union. 
Es ist nicht nur Fakt, dass Frauen in Europa grund-
legende Rechte verweigert werden, sondern auch, 
dass es in der EU immer noch ungleiche Standards 
gibt. Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen in Polen 
weniger Rechte haben als Frauen in Frankreich 
oder Belgien. Die EU ist global führend beim Setzen 
von rechtlichen Standards. Wir haben Standards für 
Ladegeräte, für die Datenverarbeitung, für Bananen 
und für alle anderen Konsumgüter. Bei Frauenrechten 
hingegen haben wir keine solchen Standards. Das 
muss sich ändern.

Das Thema Geschlechtergleichstellung umfasst  
viele Aspekte: Einer davon ist zweifellos Parität auf  

der Ebene der politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungsfindung. Die Unterrepräsentation von 
Frauen in der Politik ist ein schwerwiegendes Prob­
lem, das einer wirklich fairen demokratischen 
Interessenvertretung im Wege steht. Doch auch die 
wirtschaftliche Entscheidungsfindung ist ein zentraler 
Aspekt in unserer Gesellschaft, bei dem Frauen ebenfalls 
nicht gleichbehandelt werden. Dieses Problem haben 
wir in dieser Legislaturperiode mit der Verabschiedung 
der sogenannten EU-Führungspositionen-Richtlinie in 
Angriff genommen, einer Rechtsvorschrift zur Ein-
führung von Geschlechterquoten in Unternehmensvor-
ständen. Die wirtschaftliche Stärkung von Frauen war 
einer der Hauptaspekte unserer Arbeit: Wir haben darü-
ber hinaus die Arbeiten an der Richtlinie zur Lohntrans-
parenz abgeschlossen, die eine transparente und 
geschlechtsneutrale Unternehmenspolitik in Bezug auf 
Löhne und Gehälter der Beschäftigten sowie auf An-
werbung und Einstellung von neuen Mitarbeiter*innen 
gewährleisten soll. Die Förderung der finanziellen Un-
abhängigkeit von Frauen ist ein entscheidender Faktor 
für die Gleichstellung der Geschlechter. 

Darüber hinaus haben wir die Richtlinie zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ver-
handelt. Dies war die erste europäische Rechtsvor-
schrift zu diesem Thema; sie folgte auf den Beitritt der 
EU zur Istanbul-Konvention. Anzuerkennen, dass Frauen  
auch im Alltag aufgrund der fortbestehenden pat­
riarchalen Traditionen ihrer Rechte und Freiheiten 
beraubt werden, ist von entscheidender Bedeutung,  
wenn wir eine Politik entwickeln wollen, die die 
Geschlechtergleichstellung tatsächlich verbessert. 
Wir haben uns des Weiteren für den Schutz der Grund- 
und Menschenrechte von Frauen eingesetzt, indem 
wir mehrere Berichte über sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte angenommen haben.  

Statement:  
Ohne Gleichstellung der 
Geschlechter gibt es keine 
Demokratie

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/about
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/about
https://www.europarl.europa.eu/committees/de/femm/about
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2381
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-81-2022-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-81-2022-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-33-2024-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-33-2024-INIT/de/pdf
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Der Zugang zum gesamten Spektrum medizinischer 
Verfahren, einschließlich Empfängnisverhütung und 
Schwangerschaftsabbruch, ist ein weiteres Thema, das 
von der EU besser angegangen werden muss. Es kann 
nicht sein, dass Frauen in einigen Mitgliedstaaten 
unserer Union ihrer Grundrechte beraubt werden. Das 
geschieht immer noch. Erst wenn der unein-
geschränkte Schutz und somit die Verwirklichung der 
Menschenrechte aller Frauen gewährleistet ist, werden 
wir dafür sorgen können, dass Frauen uneingeschränkt 
und ungehindert am politischen und wirtschaftlichen 
Leben teilnehmen können. 

Alle unsere Bemühungen stoßen auf den Widerstand  
von radikalen, konservativen, rechtsextremen und „An-
ti-Gender“-Bewegungen. Ob im EU-Parlament, in den 
Mitgliedstaaten oder in den Medien: Überall hören wir 
Narrative, in denen Frauen ihre Grundrechte verweigert 
und die strukturellen Ungleichheiten in unseren Gesell
schaften schlicht nicht anerkannt werden. Doch die 
Gleichstellung der Geschlechter ist ein politischer, 
moralischer und rechtlicher Grundsatz, der in den 
EU-Verträgen verankert ist. Eines ist daher sicher: 
Wir werden den Kampf für die Gleichstellung der 
Geschlechter fortführen – in Europa und weltweit.

Im Europäischen Parlament treffen nicht nur in dieser Skulptur verschiedene Strömungen aufeinander, Skulptur in Belgien. © Emine Kamaci / shutterstock.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.
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Ju lie Pascoët ist Policy and Advocacy Coordinator 
beim Europäischen Netzwerk gegen Rassismus  
(European Network against Racism, ENAR). ENAR ist ein 
Netzwerk antirassistischer Organisationen, das sich für 
die Gleichstellung von rassistisch diskriminierten Men-
schen in der EU einsetzt, indem es seine Mitglieds-
organisationen an der Basis mit Entscheidungsträger
*innen in Europa in Beziehung setzt. Julie Pascoët leitet 
dort das Team für Politik und Interessenvertretung. Seit 
2012 ist sie auf Gesetzgebung und Politik im Bereich 
der ethnischen Gleichstellung spezialisiert. Außerdem 
hat sie europaweite Bündnisse koordiniert und wichti-
ge Advocacy-Initiativen geleitet, beispielsweise für die 
Annahme des EU-Aktionsplans gegen Rassismus. Sie 
können ENAR auf Twitter @ENAREurope folgen sowie 
unter https://www.enar-eu.org/ mehr erfahren.

Belinda Dear ist Senior Advocacy Officer bei der Inter-
nationalen Assoziation für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Trans- und Inter-Menschen (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association, ILGA-Europe) 
mit den Schwerpunkten Rechtsstaatlichkeit, ziviler 
Raum, Regenbogenfamilien und EU-Erweiterungs-
prozess. ILGA-Europe ist eine unabhängige, inter-
nationale, nichtstaatliche Dachorganisation, welche 
die Interessen von LGBTIQ+-Menschen in Europa ver-
tritt. Belinda Dear setzt sich bei den EU-Institutionen, 
den nationalen Regierungen und den europäischen 
politischen Parteien für rechtliche und politische Ver-
änderungen für LGBTI-Personen ein und arbeitet dabei 
mit anderen zivilgesellschaftlichen Menschenrechts- 
und Demokratieorganisationen auf europäischer 
Ebene zusammen.

Wie trägt Eure Arbeit zu Geschlechter
gleichstellung und Demokratie bei?
Julie Pascoët: Wir sind der Meinung, dass Demokratie 
nur durch vollständige Gleichstellung oder besser ge-
sagt Gerechtigkeit gedeihen kann, bei der jede*r die 
Möglichkeit hat, an der Gesellschaft teilzuhaben – ohne 
Hindernisse, die durch miteinander verknüpfte Unter-
drückungssysteme (Patriarchat, Rassismus, Klasse etc.) 
errichtet werden. ENAR hat in der Vergangenheit mit 
weiteren EU-Gleichstellungsnetzwerken zusammen-
gearbeitet, die sich auf andere Diskriminierungsformen 
wie Alter, Behinderung, Geschlecht, sexuelle Orientie-
rung und andere Merkmale spezialisiert haben.

Damit wollen wir sicherstellen, dass die Bedürfnisse  
rassifizierter77 Menschen an den Schnittstellen zu Dis-
kriminierungen aus verschiedenen anderen Gründen  
berücksichtigt werden. Daher betrachten wir die 
Gleich stellung der Geschlechter zunehmend aus 
einem intersektionalen Blickwinkel und haben uns 
besonders für mehr Intersektionalität in diversen poli-
tischen Kreisen der EU eingesetzt, unter anderem durch 
wichtige Veröffentlichungen wie Forgotten women: the 
impact of islamophobia on Muslim women, Women of 
Colour in the workplace und Intersectional discrimina-
tion in Europe vom Zentrum für Intersektionale Gerech
tigkeit (Center for Intersectional Justice) für ENAR.

Im Laufe der Jahre haben wir immer wieder einen 
intersektionalen Ansatz in wichtigen EU-Maßnahmen 
und -Initiativen gefordert, beispielsweise mit Blick auf 
die Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 
2020–2025 und den EU-Aktionsplan gegen Rassismus 
2020–2025. Wir haben dabei kritisiert, dass es an  

Interview:  
Wie sich zivilgesellschaftliche  
Organisationen in Europa für 
Demokratie und intersektionale 
Gleichstellung einsetzen

https://www.enar-eu.org/
https://www.enar-eu.org/forgotten-women-the-impact-of-islamophobia-on-muslim-women/
https://www.enar-eu.org/forgotten-women-the-impact-of-islamophobia-on-muslim-women/
https://www.enar-eu.org/toolkit-women-of-colour-in-the-workplace/
https://www.enar-eu.org/toolkit-women-of-colour-in-the-workplace/
https://www.enar-eu.org/intersectionalityreport/
https://www.enar-eu.org/intersectionalityreport/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152
https://commission.europa.eu/document/download/beb25da4-e6b9-459e-89f7-bcdbd3a8f0c8_de?filename=a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_de.pdf
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konkreten Maßnahmen fehlt, um einen solchen An­
satz wirklich zu operationalisieren und so die Be­
dürfnisse der am stärksten marginalisierten Men­
schen an den unterschiedlichen Schnittstellen von 
Ungleichheit tatsächlich zu berücksichtigen. Dies 
wird am besten durch die Zurückhaltung der Mitglied-
staaten bei der Erhebung von nach ethnischer Zuge-
hörigkeit aufgeschlüsselten Daten78 veranschaulicht. 
Durch diese Haltung der Länder wird eine inter-
sektionale Politikgestaltung erheblich erschwert.

Belinda Dear: ILGA-Europe setzt sich dafür ein, dass 
die Politik zur Gleichstellung der Geschlechter inklusiv 
sowie LGBTI-sensibel ist und dass Bemü hungen zum 
Schutz der Demokratie auch auf einem fundierten Ver-
ständnis darüber beruhen, wie LGBTI-feindliche An-
sichten von demokratiefeindlichen Kräften instrumen-
talisiert werden. In beiden Fällen wird das Wissen um 
die unterschiedlichen Facetten von Narrativen und Ak-
teur*innen, die sich gegen Rechtssicherheit für LGBTI-
Personen einsetzen, gestärkt. Dies geschieht durch die 
Einbeziehung eines LGBTI-Bezugsrahmens in die Ana-
lysen und in die Planung von Gegenmaßnahmen.

Die EU hat in den vergangenen Jahren diverse Ein-
schränkungen der Rechte von LGBTI-Personen in den 
Mitgliedstaaten erlebt; in vielen Fällen handelte es sich 
dabei auch um Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit. 
Als ILGA-Europe ist es unsere Aufgabe, diese Zusammen
hänge aufzuzeigen – nämlich, dass es bei Angriffen 
auf die Rechte von LGBTI-Personen nicht nur um 
diese LGBTI-Personen geht, sondern oft auch um 
die Unversehrtheit der Demokratie und demokra­
tischer Institutionen. Alle Akteur*innen, die sich für 
den Schutz der Demokratie einsetzen, müssen auf die 
Risiken aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden.

Im Kontext der Gleichstellung der Geschlechter er-
fahren LGBTI-Personen, insbesondere LBTI-Frauen und 
nicht-binäre Menschen, eine intersektionale Margina-
lisierung. Die Bemühungen um die Gleichstellung 
der Geschlechter in der EU können nur dann erfolg­
reich sein, wenn allen Menschen unabhängig von 
ihren persönlichen Charakteristika die gleichen 
Rechte zugestanden werden. Das bedeutet, dass es 
für Institutionen und politische Entscheidungs-
träger*innen besonders wichtig ist, die Hürden zu ken-
nen, mit denen LGBTI-Personen konfrontiert sind, und 
diese Hürden bei der politischen Entscheidungs-

findung zu berücksichtigen. So wird die Gleichstellung 
der Geschlechter effektiv vorangetrieben.

Welche Herausforderungen und Chancen erwar-
tet Ihr bei den kommenden Europawahlen im 
Juni 2024 mit Blick auf ein demokratisches und 
geschlechtergerechtes Europa?
Belinda Dear: In der laufenden Amtszeit wurden 
wichtige Schritte zugunsten der Gleichstellung der  
Geschlechter und der Demokratie unternommen –  
es gab die erste Kommissarin für Gleichstellung, die 
Gleichstellungsstrategien sowie ausdrückliche Verpflich
tungen zur Intersektionalität in der Politikgestaltung. 
Die bevorstehenden Wahlen sind eine wichtige Ge-
legenheit für die EU, diese Verpflichtungen zu bekräf
tigen und zu zeigen, dass die Institutionen und ihre 
Akteur*innen wirklich verstanden haben, dass eine 
Demokratie ohne eine Gesellschaft der Gleichstellung 
nicht funktionieren kann. Außerdem sind die Wahlen 
ein guter Anlass, die tatsächlichen Fortschritte ebenso 
wie die weiterhin bestehenden Hindernisse zu evaluie-
ren. Die institutionellen Strukturen, die geschaffen 
wurden, um an Gender Mainstreaming und Gleich­
stellung zu arbeiten, dürfen beim Mandatswechsel 
nicht auf der Strecke bleiben.

Die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit für die EU in 
Zeiten von Wahlen ist auch eine Chance, die Menschen 
über die Arbeit der EU in den Bereichen Gleichstellung 
und Demokratie zu informieren und darüber, wie sich 
dies auf die nationale Politik und das alltägliche Leben 
der Menschen auswirkt. Allerdings wird es in dieser 
Zeit auch Kampagnen von rechtsextremen Gruppen 
geben, die die Gleichstellung der Geschlechter und 
die Demokratie untergraben wollen. Andererseits ist 
dies wiederum eine Chance, Allianzen zwischen den-
jenigen zu schmieden, die an die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Demokratie glauben, sich gegen 
Hassrede, Hetze und rechte Botschaften wehren sowie 
falschen und spalterischen Narrativen entgegentreten.

Julie Pascoët: In den vergangenen Jahren haben wir 
immer mehr Einschränkungen des zivilgesellschaft-
lichen Raums erlebt. Antirassistische Aktivist*innen 
sind gefährdet und können marginalisierten Menschen 
immer weniger zur Seite stehen. Kürzlich wurde das 
Büro eines unserer Mitglieder, KISA in Zypern, an
gegriffen. Mit dem Vormarsch rechtsextremer Ideen 
und Parteien ist die Zukunft der Demokratie in der 

https://www.enar-eu.org/statement-bomb-attack-targets-anti-racist-organisation-in-cyprus-human-rights-defenders-increasingly-at-risk-in-europe/
https://www.enar-eu.org/statement-bomb-attack-targets-anti-racist-organisation-in-cyprus-human-rights-defenders-increasingly-at-risk-in-europe/
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EU noch stärker gefährdet. Die Rechtsextremen haben 
es zunächst auf Minderheiten in der EU abgesehen, dar-
unter (rassifizierte) LGBTIQ* und Frauen, also auf die-
jenigen, die leicht zum Sündenbock gemacht werden 
können, weil sie nicht in die weit verbreitete Vorstellung 
davon passen, wer zu Europa gehört.

Eine Demokratie kann sich aber ohne eine starke 
Zivilgesellschaft und die Wahrung der Rechte von 
Minderheiten nicht gut entwickeln. Die etablierten 
Parteien tragen eine große Verantwortung dafür, sich 
gegen diese Narrative und Politikansätze zu stellen 
sowie ihre Herangehensweise an intersektionale Dis-
kriminierung und historische Unterdrückungssysteme 
in der EU zu überarbeiten.

Was kann die EU tun, um Gleichstellung und  
Demokratie in Europa wirksam zu fördern?
Julie Pascoët: Um einen wirklich intersektionalen An-
satz zu verfolgen und ALLE Frauen und LGBTIQ*-Men-
schen zu schützen und einzubeziehen, müssen die EU-
Institutionen und die Mitgliedstaaten die Bedürfnisse 
von marginalisierten Menschen in den Mittelpunkt  
stellen. Bislang hat die Gleichstellungspolitik eher dazu 
tendiert, die Bedürfnisse einiger Frauen auf Kosten an-
derer zu berücksichtigen. Der einzige Weg, um sicher-
zustellen, dass sich die Gleichstellungspolitik positiv auf 
ALLE auswirkt, besteht darin, zunächst Maßnahmen für 
diejenigen zu ergreifen, die aufgrund ihrer ethnischen 

Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Geschlechts-
identität, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer 
Behinderung, ihrer Klasse und ihres Migrationsstatus 
Nachteile erfahren.

Die EU muss zivilgesellschaftliche Organisationen unter-
stützen, die sich für die am stärksten Ausgegrenzten 
einsetzen. Außerdem muss Wert auf eine starke Beteili
gung gelegt werden, um sicherzustellen, dass diese Per-
sonen ein Mitspracherecht bei politischen Maßnahmen 
haben, die sie betreffen. Die derzeitigen Ungleichheiten 
zeigen sich auch in der mangelnden Repräsentanz rassi-
fizierter Gruppen, und dabei besonders von Frauen*, in 
den Institutionen und Machtstrukturen der EU. Dieses 
Demokratiedefizit muss bewusst durch stärkere par­
tizipatorische Mechanismen und stärkere interne 
Diver sitätsstrategien angegangen werden. Die EU-
Politik und -Gesetzgebung muss weiter überarbeitet 
werden, um sicherzustellen, dass sie sich mit den struk-
turellen Nachteilen befasst, die Frauen* an den unter-
schiedlichen Schnittstellen von Diskriminierung be-
treffen.

Belinda Dear: Um die Gleichstellung der Geschlechter 
voranzubringen, sollte die EU ihre Arbeit in diesem Be-
reich in Zukunft weiter verstärken. Dazu gehört, dass die 
Fortführung des Ausschusses für die Rechte der Frau 
und die Gleichstellung der Geschlechter im Europäi­
schen Parlament gesichert wird, das Mandat der 

Aktivist*innen fordern Gleichstellung für diverse Gruppen, Demonstrant*innen auf einem Denkmal in Frankreich. © Norbu Gyachung / unsplash.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.

https://www.enar-eu.org/enar-s-election-analysis-ethnic-minorities-in-the-new-european-parliament-2019/
https://www.enar-eu.org/enar-s-election-analysis-ethnic-minorities-in-the-new-european-parliament-2019/
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Gleichstellungskommissarin mit angemessenen 
Ressourcen und Unterstützung durch EU-Beamt*in­
nen erneuert wird und neue Versionen der Gleich­
stellungsstrategien – einschließlich der Strategien zur 
Gleichstellung der Geschlechter und zur Gleichstellung 
von LGBTIQ-Personen – erstellt werden, wenn diese 
auslaufen. Es ist absolut unerlässlich, dass in diesen 
neuen Versionen die intersektionale Ausrichtung der 
Gleichstellungsstrategien beibehalten und mit ent-
sprechender Koordinierung und Maßnahmen in allen 
Direktionen der Kommission angegangen wird. Zu die-
sem Zweck regen wir die Schaffung der Position einer 
LGBTI-Koordinator*in an.

Um die Demokratie zu stärken, sollte die EU vor allem 
sicherstellen, dass alle Mitgliedstaaten das EU-Recht 
und die internationalen Menschenrechtsstandards 
einhalten. Das bedeutet, dass in der neuen Kommission 
sowohl die Rechtsstaatlichkeit als auch der zivile Raum 
stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollten. Es soll-
te striktere Empfehlungen an die Mitgliedstaaten geben 
und die Umsetzungs- und Konditionalitätsmechanismen 
sollten angemessen eingesetzt werden. Dazu gehört 
auch, dass es in der Generaldirektion Justiz und Ver-
braucher der Kommission künftig ein eigenes Team gibt, 
das sich auf die Umsetzung von Urteilen des EU-Gerichts-
hofs konzentriert.

Wie versucht Ihr mit Eurer Arbeit die Gleichstel-
lungspolitik und die demokratischen Entwick-
lungen in der EU zu beeinflussen?
Belinda Dear: ILGA-Europe setzt sich für die Einbezieh
ung von LGBTI-Personen in Politik und Gesetzgebung 
sowohl auf EU-Ebene als auch im Europarat ein, indem 
wir an der Ausarbeitung von Gesetzen zur Förderung 
von Gleichberechtigung und Demokratie mitwirken 
und mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, um 
die Arbeit unserer Organisationen gegenseitig zu 
unterstützen.

So ist ILGA-Europe beispielsweise Teil mehrerer Allianzen 
auf EU-Ebene – wie der Coalition Against Strategic Law-
suits Against Public Participation (SLAPPs)79 in Europe 
(CASE) –, die dazu dienen, uns und unsere Mitglieds-
organisationen gegenseitig zu unterstützen. Mit CASE 
arbeiten wir an spezifischen EU-Gesetzen (wie der EU-
Richtlinie gegen „strategische Klagen gegen öffentliche 
Beteiligung“) und sensibilisieren für sogenannte SLAPPs 

gegen LGBTI-Aktivist*innen, wir bringen Aktivist*innen 
mit Anwält*innen zusammen und wir vernetzen Organi-
sationen auf nationaler Ebene in Form von nationalen 
Arbeitsgruppen miteinander.

Wir setzen uns auch für Gleichberechtigung und Demo-
kratie auf nationaler Ebene ein, indem wir die dortige 
Lobbyarbeit unserer Mitgliedsorganisationen unter-
stützen – wir haben über 700 Mitgliedsorganisationen in 
54 Ländern in Europa und Zentralasien. Außerdem unter-
stützen wir LGBTI-Organisationen bei der strategischen 
und programmatischen Arbeit, auch für die LGBTI-Ge-
meinschaften in antidemokratischen Regimen sowie bei 
direkten Angriffen auf deren Rechte.

Julie Pascoët: Wir bei ENAR unterstützen unsere über 
160 Mitglieder dabei, nachhaltige Arbeit für Gerechtig-
keit für rassistisch Diskriminierte zu leisten. Gemeinsam 
arbeiten wir am Aufbau von Kapazitäten und entwickeln  
Advocacy-Kampagnen, um uns Gehör zu verschaffen 
und die Politik der EU und der Mitgliedstaaten zu beein-
flussen.

Darüber hinaus haben wir 2022 zusammen mit 105 zivil-
gesellschaftlichen Organisationen ein Manifest veröffent-
licht, das die wichtigsten Punkte hervorhebt, die in die 
Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt aufgenommen werden sollten. Wir 
haben darin insbesondere unsere Besorgnis darüber zum 
Ausdruck gebracht, dass „zunehmende Kriminalisierung, 
polizeiliche Maßnahmen und Inhaftierung viele Men-
schen und Gemeinschaften vulnerabler machen und 
strukturelle, institutionelle und zwischenmenschliche Dis-
kriminierung und Gewalt reproduzieren können“. Zwei 
Jahre später begrüßen wir die Verabschiedung der Richt-
linie, warnen aber gleichzeitig vor dem mangelnden 
Schutz von Frauen ohne Papiere vor Abschiebung, wenn 
diese geschlechtsbezogene Gewalt melden wollen.

Zudem werden muslimische Frauen, die ein Kopftuch tra-
gen, in der EU in den Bereichen Beschäftigung und Bil-
dung systematisch diskriminiert. Der Gerichtshof der EU 
bietet in dieser Hinsicht keinen umfassenden Schutz.

Unser Ziel ist es, das Machtgefälle zu überbrücken, 
das die traditionelle Herrschaft und Kontrolle über 
rassifizierte Gruppen aufrechterhält und somit ihre 
Bedürfnisse und Anliegen unsichtbar macht.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://www.the-case.eu/
https://www.the-case.eu/
https://www.the-case.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0177
https://www.edf-feph.org/stop-all-forms-of-gender-based-violence-a-manifesto-for-an-inclusive-and-comprehensive-eu-gender-based-violence-policy-for-all/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-33-2024-INIT/de/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-33-2024-INIT/de/pdf
https://picum.org/blog/new-eu-directive-on-violence-against-women-leaves-out-migrant-women/
https://picum.org/blog/new-eu-directive-on-violence-against-women-leaves-out-migrant-women/
https://www.politico.eu/article/public-administration-prohibit-wearing-religious-symbols-workplace-cjeu-court-rules/
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Gabriele Abels ist Professorin für deutsche und 
europäische Politik am Institut für Politikwissenschaft 
an der Universität Tübingen. Sie befasst sich mit Fragen 
der Gleichstellungspolitik, der Rolle von Parlamenten 
und Perspektiven demokratischen Regierens in der EU. 
Sie arbeitet an einem Buch zur Evaluierung der gleich-
stellungspolitischen Erfolge der Von-der-Leyen-Kom-
mission.

In ihrer Bewerbungsrede für das Amt als – erste weib-
liche – Präsidentin der EU-Kommission verwies Ursula 
von der Leyen im Juli 2019 im Europäischen Parlament 
unter anderem auf ihre progressive gleichstellungs-
politische Agenda. Sie stellte eine → Union der Gleich-
heit in Aussicht, der sie sich vor allem als Frau verpflichtet  
fühle.80 Kritiker*innen sahen dies als wahlstrategisches 
Manöver. Andere hingegen sprachen von einem lang 
ersehnten gleichstellungspolitischen Aufbruch.81

Dieser ist dringend nötig. Denn die Daten des Europäi-
schen Instituts für Gleichstellungsfragen belegen, dass 
die faktische Gleichstellung zuletzt nur langsam voran-
ging und es bis zur Erreichung geschlechterdemokrati-
scher Verhältnisse noch Jahrzehnte dauern kann.82 Da 
die erste Amtszeit der Kommissionspräsidentin ihrem 
Ende entgegengeht, soll eine Bilanz gezogen und ein 
Blick auf die Europawahlen im Juni 2024 geworfen 
werden.

Gleichstellungspolitische Repräsentation 
in der Kommission

Von der Leyen drängte die Mitgliedstaaten zur  
Nominierung von Kandidatinnen für die Kommission. 
Durchaus mit Erfolg: Denn im Kabinett der Kommis-
sar*innen besteht fast Geschlechterparität (13 Frauen 
versus 14 Männer).

 EUROPÄISCHE SÄULE SOZIALER RECHTE UND 
UNION DER GLEICHHEIT
Die europäische Säule sozialer Rechte wurde am  
17. November 2017 unter Kommissionspräsident 
Juncker auf dem Sozialgipfel in Göteborg pro-
klamiert. Aufbauend auf 20 Grundsätzen soll sie den 
Bürger*innen der Europäischen Union ihre sozialen 
Rechte gewährleisten. Diese sind in der Säule auf 
drei Bereiche aufgeteilt: Chancengleichheit und 
Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen 
sowie Sozialschutz und soziale Inklusion.

Die Nachfolgekommission unter von der Leyen hat 
am 4. März 2021 den Aktionsplan zur europäischen 
Säule sozialer Rechte veröffentlicht. Dieser beinhaltet 
konkrete Maßnahmen, die gemeinsam mit den EU-
Mitgliedstaaten die Grundsätze der Säule umsetzen. 
Die Beobachtungsstelle beschäftigt sich in ihrem 
Newsletter 1/2022 mit beiden Instrumenten.

In den politischen Leitlinien ihrer Kommission präg-
te Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im 
November 2019 den Begriff Union der Gleichheit. 
Um diese zu erreichen, sollen Mechanismen, Richt-
linien und Maßnahmen eingeführt werden, die 
strukturelle Diskriminierung sowie gesellschaftliche 
Stereotypen abbauen. Um diese Idee konkreter um-
zusetzen, verabschiedete die Kommission ver-
schiedene Strategien, darunter die Strategie für die 
Gleichstellung der Geschlechter, die Strategie für 
die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen, die Strate-
gie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
die Strategie für die Rechte des Kindes und die Stra-
tegie der EU zur Bekämpfung von Antisemitismus 
und zur Förderung jüdischen Lebens. Die Be-
obachtungsstelle veröffentlichte zur Union der 
Gleichheit ein Fokus-Monitoring.

Für eine „Union der Gleichheit“ –  
Stand und Perspektiven einer 
Vision

https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/politikwissenschaft/institut/lehrende/comparative-politics-and-european-integration-professor-abels/team/prof-dr-gabriele-abels/
https://uni-tuebingen.de/fakultaeten/wirtschafts-und-sozialwissenschaftliche-fakultaet/faecher/fachbereich-sozialwissenschaften/politikwissenschaft/institut/lehrende/comparative-politics-and-european-integration-professor-abels/team/prof-dr-gabriele-abels/
https://eige.europa.eu/
https://eige.europa.eu/
https://www.boell-nrw.de/de/feminismus-geschlechterdemokratie
https://www.boell-nrw.de/de/feminismus-geschlechterdemokratie
https://commission.europa.eu/system/files/2017-11/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1607&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1607&langId=de
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/59c5110dd7.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0101
https://commission.europa.eu/document/download/86b296ab-95ee-4139-aad3-d7016e096195_de?filename=ds0821040den_002.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_4990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_4990
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_4990
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/b837a82995.pdf
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Zudem wurde erstmals – mit der in Malta sehr erfolg-
reichen Helena Dalli – eine Kommissarin für Gleichstel
lung berufen. Auch zahlreiche der anderen Kommi
ssarinnen (vor allem aus Skandinavien) sind erklärte 
Frau enrechtlerinnen und unterstützen Gleichstellungs-
politik. Ferner wurde eine ressortübergreifende Task-
force für Gleichheitspolitik eingerichtet, um ein kohä-
rentes Gender Mainstreaming der von der Kommission 
vorgeschlagenen Maßnahmen zu erreichen.

Gleichstellungspolitische Repräsentation 
in Parlament und Rat

All dies schaffte große Erwartungen, die zugleich auf 
starke Hindernisse trafen.83 Zwar hat die Kommission 
das Initiativrecht inne, aber Unionsgesetzgeber sind 
Parlament und Rat der EU. In beiden Institutionen ist 
eine wachsende politische Polarisierung festzustellen.

Das Europäische Parlament hatte nach der Wahl 2019 
erstmals einen Anteil von fast 40 Prozent weiblicher*  
Abgeordneter. Trotz des hohen Anteils reaktionärer 
Kräfte unter den Parlamentarier*innen sind Mitte-Links-
Mehrheiten in der Gleichstellungspolitik üblich.84 Im Rat 
der EU hingegen sind in einigen nationalen Regierun-
gen rechtspopulistische, rechtskonservative oder sogar 
rechtsextreme Parteien an der Macht, die dem Konzept 
von Gender und einer dirversen Gleichstellungspolitik 
skeptisch gegenüberstehen, so etwa in Ungarn seit 
2014, in Polen unter der Prawo i Sprawiedli wość-
Regierung (2015–2023) und seit 2022 auch in Italien. 
Dabei gewährt der EU-Vertrag weitreichenden Schutz in 
Form von Menschen- und Minderheitsrechten.

Prioritäten in der Strategie für die Gleich
stellung der Geschlechter 2020–2025 

Die Kommission legte im März 2020 ihre Strategie für 
die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 vor. 
Darin wurden einige Gesetzesinitiativen angekündigt, 
etwa zur Bekämpfung von geschlechtsbezogener  
Gewalt oder Arbeitsmarkt- und Vereinbarkeitspolitik.

Bekämpfung von geschlechtsbezogener Gewalt
Ein besonderer Fokus der Kommissionsarbeit lag und 
liegt auf dem Kampf gegen geschlechtsbezogene  
Gewalt als „die andere Pandemie“. Entsprechende Vor-
schläge ziehen sich durch die Amtszeit der Kommission 
und die Gesetzgebung ist „einen außerordentlichen 
Schritt weitergekommen“.85 

Konkret wurde der im Rat bis 2023 blockierte Beitritt 
der EU zur Istanbul-Konvention des Europarates voll-
zogen, geschlechtsbezogene Gewalt in den Katalog 
der EU-Straftatbestände aufgenommen und 
geschlechtsbezogene Cyber-Gewalt im Gesetz über  
digitale Dienste berücksichtigt. Anfang Februar 2024 
wurde erstmals eine Richtlinie zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und zur 
Stärkung der Prävention (siehe auch das Fokus-
monitoring der Beobachtungsstelle zum Thema) ver-
abschiedet. Allerdings scheiterte die rechtliche Harmo-
nisierung von Vergewaltigung in der EU und ein 
„upgrading“ der Definition im Sinne eines „nur ja heißt 
ja“ unter anderem am deutschen Bundesjustizminister 
Marco Buschmann (FDP).86

In einem Detail der Akropolis kommt Frauen* eine tragende Rolle zu, Tempelruine in Griechenland. © Nick N A / shutterstock.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.
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Arbeitsmarkt- und Vereinbarkeitspolitik
In der Arbeitsmarktpolitik ist 2022 eine umfassende 
europäische Strategie für Pflege und Betreuung (siehe 
auch das Fokusmonitoring der Beobachtungsstelle 
zum Thema) verabschiedet worden. Nach zehnjähriger 
Blockade wurde 2022 die Richtlinie zur ausgewoge
neren Vertre tung von Frauen und Männern in börsen-
notierten Gesellschaften angenommen. Hinzu kam 
2023 die Richtlinie zur Entgelttransparenz.

Strategien zur Gleichstellung weiterer 
Gruppen

Zudem wurden weitere „Schwesterstrategien“ zum Schutz 
vulnerabler Gruppen verabschiedet: die LGBTIQ-Gleichstel-
lungsstrategie 2020–2025, die Strategie für Menschen mit 
Behinderung 2021–2030 sowie ein Strategischer Rahmen 
für die Roma 2020–2030, ein EU-Aktionsplan gegen Rassis-
mus 2020–2025 und eine Strategie der EU zur Bekämpf
ung von Antisemitismus und zur Förderung jüdischen  
Lebens 2021–2030. Diese Gruppen sind bei der „Union der 
Gleichheit für alle“ mitgemeint. Aktuell wird die Richtlinie 
zur Festlegung von Standards für Gleichbehandlungs-
stellen verhandelt. Diese soll die Arbeit von nationalen  
Behörden im Bereich der Antidiskriminierung stärken.

Die Umsetzung der Strategien 
muss differenziert betrachtet wer-
den. Insgesamt mangelt es bis-
lang an einer intersek tionalen Ver-
schränkung. Zudem fehlt es in 
Bezug auf zentrale Politikvor-
haben, wie etwa in den Bereichen 
Migration und Asyl, Klimapolitik 
oder Digitalisierung, an einer kon-
sequenten Integration einer 
Gleichstellungsperspektive.

Wie geht es weiter?
Die Gleichheitsnorm ist in Artikel 2 
des Vertrages über die Europäische 
Union sowie in der Charta der 
Grundrechte verankert. Ent-
sprechende Politiken sind in der 
Amtszeit von der Leyen unter dem 
Leitbild „Union der Gleichheit“ 
weiterentwickelt worden. Wie kann 
es darüber hinaus weitergehen?

Repräsentation von Gleichstellungsthemen im 
nächsten EU-Parlament
Prognosen für die Europawahlen im Juni 2024 sagen  
eine gravierende Zunahme von rechtspopulistischen,  
teils rechtsextremen und euroskeptischen Parteien  
voraus. Und zwar nicht nur in Deutschland.

Für Gleichstellungspolitik sind das keine guten Beding
ungen, denn diese Parteien sind in ihrer gesellschafts-
politischen Programmatik konservativ aufgestellt und 
befür worten traditionelle, vermeintlich „natürliche“ Rollen
bilder. Gender wird als „wokes“, identitätspoliti sches Kon-
zept abgelehnt. Sowohl in der Wähler*innenschaft als 
auch unter den Abgeordneten besteht zumeist Männer-
dominanz. Der Anteil weiblicher Europaabgeordneter 
könnte mit dem Erstarken dieser Parteien somit sinken, 
was die geschlec hterdemokratische Repräsentationslücke 
vergrößern würde. Andererseits haben inzwischen zahl-
reiche EU-Staaten starke Quoten-Gesetze in Kraft, die für 
die Europawahlen und auch für rechtspopulistische und 
-extreme Parteien gelten. Und: Ein hoher Frauenanteil 
heißt nicht automatisch, dass es Unterstützung für eine 
progressive Gleichstellungspolitik gibt.

Mögliche zweite Amtszeit für von der Leyen
Von der Leyen wird als Spitzenkandi datin für die Europäi-

sche Volkspartei (EVP) antreten. Die EVP hat 
beste Chancen, wieder stärkste Kraft im Parla-
ment zu werden. Damit wird eine zweite 
Amtszeit möglich. Zugleich werden die struk-
turellen Hürden für Gleichstellungs politik in 
einer zweiten Amtszeit vermutlich noch 
höher und die Widerstände größer sein.

Die aktuellen Erfolge müssen konsolidiert, 
die Implementation der verab schiedeten 
Richtlinien und der verschie denen Strategien 
überwacht werden. Nicht zuletzt geht es 
darum, zu prüfen, inwiefern die Gelder aus 
der Aufbau- und Resilienzfazilität für gleich-
stellungspolitische Maßnahmen genutzt 
werden.

Demokratie setzt die Gleichheit der Bürger
*innen voraus. Insofern ist die Vision einer 
„Union der Gleichheit“ zutiefst mit dem 
demo kratischen Ideal verbunden. Ein wichti-
ges Ziel ist es daher, durch EU-Politik Gleich-
heit substanziell zu fördern.

„Trotz großer Anstrengungen von 
Entscheidungsträger*innen, die 
EU-Gleichstellungsmaschinerie 
zum Zwecke eines Gleichstellungs
mainstreamings mit intersektio
naler Perspektive anzupassen, 
haben aktuelle EU-Gleichstellungs-
maßnahmen bisher keine echte 
Intersektionalität erreicht. Im 
Gegen teil, die Operationalisierung 
von Inter sektio nalität in der Union 
der Gleichheit ist bisher größten-
teils eine kosmetische Maßnahme. 
Das Fortbestehen eines addieren
den Ansatzes und der Dominanz 
von gender entmachten und 
entpoliti sieren Intersektionalität, 
reduzieren ihr transformatives 
Potential und riskieren, den Begriff 
in einen leeren Signifikanten um-
zudeuten.“ 

Serena D’Agostino 2024
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Julia Lux, wissenschaftliche Mitarbeiterin der  
Beobachtungsstelle

Demokratie braucht Geschlechtergleich-
stellung.

Demokratie verspricht gleiche Teilhabe für alle. Wenn 
demokratische Gesellschaften Menschen aufgrund 
ihres Geschlechts von politischer Teilhabe aus-
schließen, wird dieses Versprechen gebrochen. Damit 
verliert Demokratie an Legitimität.

In der Europäischen Union sind Demokratie und 
Geschlechtergleichstellung als Grundwerte in den Ver-
trägen festgehalten. Diese Werte zu leben, zu verwirk-
lichen und zu schützen, ist allerdings ein andauernder, 
unvollständiger Prozess.

Geschlechtergleichstellung braucht  
Demokratie.

Demokratien sind nach heutigem Demokratieverständ-
nis der Gleichheit verpflichtet: Alle Menschen sollen 
gleich teilhaben können. Geschlechtergleichstellung hat 
ein wichtiges Ziel: die historisch gewachsene Schlecht
erstellung einer größeren Gruppe der Bevölkerung 
(Frauen* und geschlechtliche Minderheiten) aufzu-
heben. Feministische Politiker*innen und Aktivist*in-
nen können in demokratischen Systemen mehr mit-
bestimmen als in undemokratischen. 

Die Europäische Union hat sich nach der Verpflichtung 
zum Gleichheitsprinzip bei Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 offen für feminis-
tische Anliegen gezeigt. Dennoch gibt es weiterhin 
viele unerfüllte feministische Forderungen, etwa nach 
einem Recht auf Schwangerschaftsabbruch.

Geschlechtergleichstellung, die auf  
einem diversen Verständnis von Ge-
schlecht basiert, ist demokratischer  
als die Gleichstellung von Frauen und 
Männern.
Werden Menschen mit geschlechtlichen Identitäten 
außerhalb der binären Kategorien Frauen und Männer 
in Gleichstellungspolitik miteinbezogen, unterstützt 
dies die Gleichheit aller Geschlechter und wahrt somit 
das Gleichheitsversprechen der Demokratie. Darüber 
hinaus befördert ein diverses Geschlechtsverständnis 
das Aufbrechen von Geschlechterrollen und -hierar-
chien und stärkt damit Geschlechtergleichstellungs-
politik. 

In der Europäischen Union gibt es Bestrebungen, Ge-
schlecht divers zu verstehen, etwa in der Strategie für 
die Gleichstellung der Geschlechter 2020–2025 oder 
der Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Per­
sonen 2020–2025. Dies erfordert aber die Anpassung 
bisheriger Gesetzestexte und trifft auch auf Wider-
spruch.

Gleichstellung, die Intersektionalität  
mitdenkt, ist demokratischer als  
Geschlechtergleichstellung.

Werden weitere Achsen von Ungleichheit – etwa ras-
sistische Zuschreibung, Sexualität, Behinderung oder 
Alter – bei Gleichstellungspolitik mitgedacht und ver-
schränkt verstanden, ermöglicht dies eine inklusivere 
und umfassendere Gleichstellungspolitik. Diese ist 
demokratischer, weil sie das Gleichheitsversprechen 
wahrt. Ausschlüsse von Menschen aufgrund ihrer di-
versen Identitäten unterminieren das demokratische 
Gleichheitsprinzip.

Fünf Denkanstöße zum 
Verhältnis von Demokratie und 
Geschlechtergleichstellung in der EU

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0698&qid=1607962873505&from=EN
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In der Europäischen Union wurde im Rahmen der Union 
der Gleichheit Intersektionalität als Leitidee formuliert. 
Nun gilt es, die Erkenntnisse eines intersektionalen Ver-
ständnisses von Ungleichheit und Schlechterstellung  
effektiv und systematisch zu verankern und umzusetzen.

Eine demokratische Organisation des 
Wirtschaftens führt zu mehr Geschlech-
tergleichstellung und Demokratie.

Feminist*innen haben aufgezeigt, dass ein kapitalistisches  
Wirtschaftssystem die Schlechterstellung und Machtun-
gleichheiten von Frauen* gegenüber Männern* gezielt 
nutzt. Systemerhaltende Sorgearbeit bleibt unbezahlt 
und ermöglicht höhere Profite, als wenn mehr Ressour-
cen in die Erhaltung der Arbeitskräfte investiert werden 
müssten.

Darüber hinaus bricht die kapitalistische Arbeits-
organisation mit demokratischen Grundprinzipien: 
Zum einen macht sie Frauen*arbeit unsichtbar oder 
wertet sie ab. Zum anderen funktioniert sie selbst  
undemokratisch und hierarchisch. Eine demokratische 
Organisation des Wirtschaftens, bei der alle gemeinsam 
entscheiden, wer, wann, was macht und wie lebens-
wichtige Ressourcen ver- und geteilt werden, ist daher 
unabdinglich für Geschlechtergleichstellung und für 
mehr Demokratie.

In der Europäischen Union finden kapitalismuskritische 
Positionen kaum Gehör. Politische Institutionen für Dis-
kussionen über eine Zukunft nach dem Kapitalismus 
zu öffnen, verspricht mehr Demokratie und bessere 
Chancen für effektive Gleichstellung.

Geschlechtergleichstellung und Demokratie sind lebenserhaltend, Pflanzenskulptur in den USA. © Nicholas Lamontanaro / shutterstock.com

Abbildung wurde aus rechtlichen Gründen für die Zweitveröffentlichung auf Gender Open geschwärzt. Das Original ist in der Erstausgabe des Verlages zu finden.
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